
 
 
Richtwerte zur Erstausstattung, § 24 Abs. 3 SGB II     Stand: September 2020  
a) für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten 
b) für Bekleidung 
c) für Erstausstattung bei Schwangerschaft und Geburt 
 

Diese Beihilfen werden nur auf Antrag und nur, wenn der Bedarf nicht auf andere Weise gedeckt wurde, gewährt. 
Es handelt sich in jedem Fall um eine Einzelfallprüfung und -entscheidung des Jobcenters Landkreis Konstanz, die 
sich nach dem tatsächlichen Bedarf richtet. 
I.d.R. werden Pauschalbeträge gewährt. Im Einzelfall ist eine Auszahlung per Gutschein möglich. 

 

a) Erstausstattung Wohnung Beihilfe  

Kleiderschrank 80,00 € pro Person 

Kommode 20,00 € pro Person 

Geschirrschrank klein 50,00 €  

Geschirrschrank groß 80,00 €  

Spüle mit Unterschrank 100,00 €  

Stuhl 20,00 € pro Person 

Tisch 60,00 € + 10,00 € für jede weitere Person 

Sofa 180,00 €  

Couchtisch 20,00 €  

Regal 20,00 €  

Vorhänge mit Vorhangstangen 30,00 € pro Raum 

Lampe 15,00 €  

Bett mit Lattenrost 120,00 € pro Person 

Matratze 80,00 €  

Bettdecke, Kissen mit Bettwäsche 70,00 € pro Person 

Badezimmerbedarf (Handtücher, Spiegel etc.) 50,00 €  

Geschirr, Besteck 50,00 € + 25,00 € für jede weitere Person 

Herd 200,00 €  

Kühlschrank groß 250,00 € mehr als zwei Personen 

Kühlschrank klein 150,00 €  

Waschmaschine 250,00 €  

Staubsauger 50,00 €  

 

b) Erstausstattung Bekleidung Beihilfe  

Jacke/Mantel (Winter) 60,00 € pro Person 

Jacke/Mantel (Sommer) 50,00 € pro Person 

Hemd/Bluse 25,00 € pro Person 

Hose/Rock 40,00 € pro Person 

Kleid 50,00 € pro Person 

Schlafanzug/Nachthemd 15,00 € pro Person 

Trainingsanzug 25,00 € pro Person 

Pullover 35,00 € pro Person 

T-Shirt 15,00 € pro Person 

Halbschuhe 30,00 € pro Person 

Unterwäsche (pauschal) 40,00 € pro Person 

Bekleidungspauschale  350,00 € pro Person 
 

 



c) Schwangerschaft und Geburt 

Erstausstattung Schwangerschaftsbekleidung 
Bekleidung für Schwangere einschließlich Klinikbedarf                                                                                    291,00 € 
Auszahlung i.d.R. mit Beginn der 13. Schwangerschaftswoche 

Erstausstattung Hausrat auf Grund Geburt eines Kindes 
Bettdecke, Kissen, Kinderbett, Matratze, Kinderwagen, Wickelauflage                                                        320,00 € 
Bettwäsche, Hochstuhl, Tragetasche 
Auszahlung i.d.R. 8 Wochen vor dem voraussichtlichen Entbindungstermin 

Erstausstattung Baby- u. Kleinkindbekleidung 
 
Babyerstausstattung 0 bis 6 Monate:                                                                                                                187,00 Euro 
(Auszahlung spätestens 8 Wochen vor Geburt) 
Babyerstausstattung 7 bis 12 Monate:                                                                                                              141,00 Euro 
(Auszahlung ab 4. Lebensmonat) 
 
 

 


